
 
Das Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Brandenburg 
hat in zwei vorläufigen 
Rechtsschutzver f ahren 
über die Verpflichtung des 
Bundeskanzleramts ent-
schieden, ob Journalisten 
Auskunft über den Inhalt 
von Akten zu geben ist (Be-
schlüsse vom 3. Aug. 2017 – 
Az.: OVG 6 S 9.17 und OVG 
6 S 12.17). Ein Verfahren ist 
zugunsten der Presse-Frei-
heit ausgegangen, das ande-
re nicht. Beide Beschlüsse 
sind unanfechtbar.

 
Überlegungen zu Jan Böh-
mermann sind auskunfts-
pflichtig

In dem Verfahren OVG 6 S 
9.17 ist die Beschwerde des 
Bundeskanzleramts gegen 
die Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Berlin er-
folglos geblieben. Das Ver-
waltungsgericht Berlin hatte 
das Bundeskanzleramt zu 
verschiedenen Auskünften 
in Zusammenhang mit dem 
von dem Moderator Jan 
Böhmermann unter dem 
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Titel „Schmähkritik“ vor-
getragenen Gedicht auf den 
türkischen Staatspräsidenten 
Recep tayyip erdogan 
verpflichtet. Hierzu hatte es 
ausgeführt, das Bundeskanz-
leramt habe keine überzeu-
genden Argumente gegen 
die grundsätzlich bestehen-
de Auskunftspflicht vorge-
bracht. Nach Auffassung des 
Oberverwaltungsgerichts 
hat das Bundeskanzleramt 
im Beschwerde-Verfahren 
diese Rechtsauffassung des 
Verwaltungsgerichts nicht 
erschüttert.

Überlegungen zu netzpoli-
tik.org bleiben „geheim“

In dem Verfahren OVG 6 S 
12.17 hat die Beschwerde 
des Bundeskanzleramts hin-

gegen Erfolg gehabt. Das 
Verwaltungsgericht Berlin 
hatte das Bundeskanzler-
amt dazu verpflichtet, dem 
Pressevertreter Auskunft da-
rüber zu geben, ob die Bun-
deskanzlerin Kenntnis von 
Strafanzeigen des Bundes-
amts für Verfassungsschutz 
wegen Geheimnisverrats 
nach Veröffentlichungen im 
Blog „netzpolitik.org“ hat-
te. Nach Ansicht des Ober-
verwaltungsgerichts hat der 
Presse-Vertreter die erfor-
derliche Eilbedürftigkeit sei-
nes Anliegens jedoch nicht 
glaubhaft gemacht, zumal 
ihm die Auskunft zuvor be-
reits informell erteilt worden 
war. (ps))

Das Bundeskanzleramt mit Erfolg und Niederlage beim OVG Berlin-
Brandenburg – (Copyright visitBerlin, Foto Wolfgang Scholvien)

Top News aus Werbung,
Marketing und Medien
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Die 20 neuen titel dieser Woche

Der titelschutz Anzeiger Der titelschutz Anzeiger mit Der Software titel

15.08.2017, Woche 33, Nr. 1338 29.08.2017, Woche 35, Nr. 1340
Anzeigenschluss: 11.08.2017, 10 Uhr  Anzeigenschluss: 25.08.2017, 10 Uhr

Die nächste Ausgabe erscheint am

Die im August 2013 in Düs-
seldorf von Andreas Buch-
holz gegründete Kanzlei 
Buchholz & Kollegen hat 
sich umbenannt und heißt 
nunmehr ItMR Rechts-
anwälte. ITMR steht für 

IT- und Medien-Recht – 
damit soll bereits über den 
Kanzlei-Namen die Spezia-
lisierung zum Ausdruck ge-
bracht werden. Neben dem 
Kanzlei-Gründer gehören 
noch folgende drei Anwäl-
te zum ITMR-Team: Anne 
Sulmann, Jean Paul P. Boh-
ne (LL.M.) und Benedikt 
Schönbrunn. Allen vier 
Anwälten hat die Rechts-
anwaltskammer Düsseldorf 
das Führen der Bezeichnung 
Fachanwalt für IT-Recht ge-
stattet, damit ist ITMR nach 
eigener Zählung derzeit im 
Kammerbezirk Düsseldorf 
die Kanzlei mit den meisten 
IT-Fachanwälten. 

Düsseldorf: Buchholz & Kollegen heißt künftig ItMR Rechtsanwälte

1
100 Hingucker

3
3 Boxen, dein Style – mit Daniela Katzenberger

C
Clever kaufen! Mit Collien zum Traumhaus

D
DAS KAPITAL 4.0
Das Maklermagazin
Die netten lieben Nachbarn

E
Endlich Klartext! Der große RTL II Politiker-Check
Es kommt auf jede Antwort an!
Es zählt jede Antwort

G
Goldbach

J
Jede Antwort zählt
Jede Frage zählt!
jetzt! Düsseldorfer Anzeiger am Wochenende

K
Keine zweite Chance

m
myinsure

r
re:sponsive
Roast
Roast Battle
Rübezahls Schatz

S
Sales Excellence

Jean Paul P. Bohne, der 
ebenso wie Anne Sulmann 
auch Partner ist, hat sich 
ebenfalls als Fachanwalt für 
Medien- und Urheber-Recht 

einen Namen gemacht. Zu 
seinen Mandanten zählen 
Verlagshäuser sowie Un-
ternehmen aus der IT-, TK- 
oder Marketing-Branche. 
Er studierte Rechtswissen-
schaften an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität in Bonn und er-
langte 2013 durch ein be-

rufsbegleitendes Studium an 
der Johannes-Gutenberg-
Universität in Mainz den 
akademischen Grad Master 
of Laws (LL.M.). Er enga-

giert sich für junge Kreative 
und ist seit 2014 als Legal 
Consultant ehrenamtlich für 
den KRASS e.V. sowie die 
Stiftung Kultur für Kinder 
tätig. (ps)

Jean Paul P. Bohne kümmert sich 
bei ITMR um den Bereich Medien- 
und Urheber-Recht – (Foto: ITMR)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

DAS KAPITAL 4.0

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dr. Uve Samuels 
Bäckerbreitergang 14, 20355 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Keine zweite Chance

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

100 Hingucker

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

RedSeven Entertainment GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Das Maklermagazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG 
Proviantbachstraße 30, 86153 Augsburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

jetzt! Düsseldorfer Anzeiger am 
Wochenende

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Abkürzungen, Schriftarten, für Me-
dien, insbesondere für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Spiele, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle 
Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, ferner für elektronische 
und digitale Mediendienstleistungen und Medienprodukte aller Art, für 
Domainbezeichnungen, Multimedia-Anwendungen, Internet-Seiten und 
Apps, für Event-Merchandising sowie für Messen und Kongresse.

City Anzeigenblatt GmbH 
Schadowstraße 11 b, 40212 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Jede Antwort zählt
Jede Frage zählt!
Es kommt auf jede Antwort an!
Es zählt jede Antwort

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien, insbeson-

dere Film, Fernsehen, Hörfunk, Printmedien und elektronische Medien ein-

schließlich Multimedia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

Riverside Entertainment GmbH 
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg
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Über 69.000 archivierte Titel!  
Recherchieren Sie kostenlos unter
www.titelschutzanzeiger.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sales Excellence

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Printmedien, elektronische und digitale Medi-
en, Netzwerke, Offline- und Onlinedienste sowie sonstige Online-Medien, 
Bild-, Ton- und Datenträger.

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 
Abraham-Lincoln-Straße 46, 65189 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die netten lieben Nachbarn

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Film GmbH 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Roast Battle
Roast

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Freddy Farzadi Entertainment 
Rubensstraße 116, 12157 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Goldbach
Rübezahls Schatz

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVDs, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

Clever kaufen! Mit Collien zum Traumhaus
Endlich Klartext! Der große RTL II
 Politiker-Check
3 Boxen, dein Style – mit Daniela 

Katzenberger

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elektro-
nischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-i, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikationsdienstlei-
stungen, Unified Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeug-
nisse aller Art.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

myinsure

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG 
Proviantbachstraße 30, 86153 Augsburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

re:sponsive

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

AVE Publishing GmbH 
Schützenstraße 18, 10117 Berlin
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